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die Hälfte der Billetlkoslen III. Klasse

und die Kosten für das Mittagessen (ohne
Getränke).

Kür den eigentlichen Kurs fallen die

Billettkosten zu Lasten der abordnenden
Sektionen. Hingegen werden die
Teilnehmer, soweit sie nicht zu Hause schlafen

und essen können, auf Kosten der
Zenlralkasse logiert und verpflegt
(Getränke immer zu Lasten der Teilnehmer).

Alle weitem Mitteilungen werden den

Kursteilnehmern jeweils rechtzeitig
durch Kreisschreiben übermittelt.

Verspätete Anmeldungen können
nicht berücksichtigt werden. Kür
allfällige weitere Auskünfte steht unser
Sekretarial jederzeit gerne zur
Verfügung.

Schweizerischer Sanmriterbund,
Der Verbandssekretär:

E. Ihmziker.

Cours de moniteurs samaritains
en 1917.

Differenls cours auront lieu en langue
allemande selon la communication ci-
dc-ssus. Kn langue francaise aueun cours

n'aura lieu en 19.17.

Hilfslehrerkurs in Aarau.

Die Schlussprüfung wird am Sonntag,
0. Dezember, 9.15 Uhr, im Peslalozzi-
schulhaus stattfinden.

Wir laden die Saniariterfreunde
benachbarter Sektionen und insbesondere
deren Hilfslehrer herzlich ein, diesem
Anlasse beizuwohnen. Diejenigen, die am

nachfolgenden Mittagessen im Cafe Bank

(Preis Kr. 1.50 ohne Getränk) teilzunehmen

wünschen, sind gebeten, sich bis

spätestens Krcitag, 4. Dezember, heim
Veebandssekretariat anzumelden.

An die Vereinsvorstände.

Gemisch
Ks sind uns in der letzten Zeit wiederholt

Mitteilungen zugekommen, dass von
Vereinen beabsichtigt wird, einen Kurs
über erste Ililfe mit einem Kurs über
Kiankenpflege oder einen
Krankenpflegekurs mit einem solchen über Müt-
tei - und Säuglingspflege zu verbinden,
aus der Erwartung, eine grössere Zahl
Teilnehmer zu erhalten. Es handelt sich
meistens um neuentstandene Vereine,
die noch nicht über genügende Erfahrung
verfügen, um zu wissen, welch gewaltiges
Arbeitsgebiet in jedem der genannten
Kurse durchgenommen werden muss,
wenn das Ergebnis ein zufriedenstcllen-

e Kurse.
des sein soll. Die jahrzehntelange Erfahrung

weiss nun aber, dass Mischungen
von Kursen, sei es um welche es sich
handelt, nur dazu führen würden, die
Teilnehmer zu überlasten, so dass weder
für das eine noch für das andere
genügendes Erlernen möglich ist. Wir
schaffen damit nur Pfuscharbeit. Weder
der Samariterbund noch das Schweizerische

Rote Kreuz können daher solche

«gemischten» Kurse subventionieren
oder mit Unterrichtsmaterial versorgen.
Die Kurse jeder Art haben den Regulato

eil entsprechend durchgeführt zu
werden.

Das Zentralsekretariat des

Schweizerischen Roten Kreuzes.
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